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1683 Juli 26 . , [Stift ] Kreuzlingen A
SCHREIBEN VON ABT AUGUSTIN I . [GIMMI] AN ALT AMMANN UND [DERZEI¬

TIGEN] STADT- UND AMTSRAT BEAT JAKOB I . ZURLAUBEN, ZUG

"Mich hat ohnlängsten [Ratsjherr Johann Rudolff D ü r l e r [ von Luzern]

Mein gar grosser Patron und Freünd berichtet , was gestalten bey verschiner -in

Zug verpflogner Tagleistung [ der VII im Thurgau reg . Orte - VIII Alte Orte
2

ausg . BE - vom 21 . Mai bis 2 . Juni 1683 ] , Mein hochgeehrter herr [ als Tag¬

satzung s gesandter von Stadt und Amt Zug - Dürler selbst war nicht anwesend - ]

des entzwischen dem herm Bischoffen [ von Konstanz , Franz Johann , Vogt von

Prassberg - Summerau]  und Meinem Gotteshaus schwäbenden Güt¬

tingischen wesen [ - Konstanz beanspruchte die Kollatwc von Güttingen , welche

seit 1554 beim Stift Kreuzlingen lag - ] dapfer für Creützlingen gestanden,

dccnnenhero diser vornehmen gewogenheit , höchlich verpflichtet , anstatt genüg¬

samer Vergeltung , mit weniger der beylag meine dancknehmigkeit umb etwas dar¬

legen , anbey umb Continuierung solcher aufrichtiger gunst . . . umb so mehr bit¬

ten Thue : weylen besorgen mues , dass meine langmüetigkeit , womit Zu respect

Unserer herren und Oberen [ d . h . der Schirmorte ] Jch die güete niemahls ausge¬

schlagen , der gegentheil [ d . h . der Bischof ] aber mit aufschub gleichmäsiger



erclärung indessen seine saoh in Rom [beim Heiligen Stuhl ] Zubesteiffen über-

flissige Zeit gewonnen 3 Mir vileicht etwas Zu schaden ausschlagen dörffte 3

Jedoch Tröstet mich dass Jn hochlobl . [ V kath . im Thurgau reg . ] Orthen macht

völlig ruhet ( es falle die sach was das geistlich betreffet Zu Rom aus wie sie

wolle ) dises Jhnen mit schütz und schirm Zustehende Gotteshaus bey dem Tempo¬

ral alss Zinns 3 Rent 3 gülten 3 anerkaufften guetter 3 und den Zehenden ( so von

dero Lobl . Regiments herren Vorfahreren 3 laut belegung wohlermeltem herm Dür-

ler Zugeschickten TJrtheilen schon vor hundert und mehr Jahren Zu underschid-

lichen mahlen Zugesprochen worden ) Zu manutenieren : worzu fümemblich Lobl.

Orth Zug dissem sonst mit burgrecht verbundenen Gottshaus vermitelst Meines

hochgeehrten herm sein nachrichtliches beytragen : und hiermit die gerecht=

und billigkeit verthädigen helffen würd . "

1 ) vgl . ÄH 79/147 2 ) s . EA VI 2 , 78 (Nr . 48)
3 ) s . ebenda 1812 Art . 596 und spez . Art . 598

Original , mit Siegel AH 78 , 51 - 54 Seite 53 leer
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